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 Veröffentlicht am 24.02.1993

Norm

AngG §37 Abs2

dHGB §74c

Rechtssatz

Wird die Geltung dieser Bestimmung in einem Dienstvertrag vereinbart, so ist in die zu bezahlende Entschädigung

(hier: Karenzentschädigung für die Dauer eines Konkurrenzverbotes) das Arbeitslosengeld nicht einzurechnen, da

Voraussetzung des Bezugs von Arbeitslosengeld ist, daß der Betre<ende nach Beendigung seines

Beschäftigungsverhältnisses keine neue Beschäftigung gefunden hat, so daß eine "anderweite Verwertung seiner

Arbeitskraft" schon begrifflich nicht in Frage kommt.
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